
 

Schaubild: Sicherheit

Modelle der Krankenversicherung
Vergleich

gesetzliche 
 Krankenversicherung

private  
Krankenversicherung

Beamtenbeihilfe
Idee der 
 Bürgerversicherung

Prinzipien der 
Versicherung

Solidarprinzip:  
„Alle für einen“

− Der Beitrag hängt von der 
Höhe des Einkommens ab, 
nicht vom persönlichen 
Krankheitsrisiko.

− Alle Mitglieder erhalten 
die gleichen Leistungen, 
unabhängig von Alter, 
Gesundheitszustand oder 
Höhe der Beiträge.

Äquivalenzprinzip:  
„Jeder für sich“

− Die Beitragshöhe hängt 
von Alter, persönlichem 
Krankheitsrisiko und vom 
Umfang der Leistungen 
ab, die der Versicherte 
wünscht.

− Der Umfang der Leistun
gen wird individuell mit 
jedem Versicherten ver
einbart.

− Beamte können zwischen 
einer privaten oder ge
setzlichen Krankenversi
cherung wählen.

− Beamte zahlen ihre Versi
cherungsbeiträge allein, 
erhalten vom Staat aber 
eine Beihilfe zu ihren 
Krankheitskosten.

Erweitertes Solidarprinzip:  
„Alle für jeden“

− Jeder Bürger, der ein Ein
kommen hat, zahlt einen 
Versicherungsbeitrag. 

− Bürger ohne Einkommen 
sind kostenfrei versichert.

− Jeder erhält die gleichen 
gesetzlich festgelegten 
Leistungen.

Mitglied
schaft/
Voraus
setzungen

− Pflichtversicherung für 
Arbeitnehmer, die mehr 
als 450 Euro pro Monat 
verdie nen und weniger als 
53.550 Euro pro Jahr.

− außerdem: Auszubildende, 
Studierende, Rentner, 
Arbeitslose, Sozialhilfe
empfänger, Bundesfrei
willigendienstleistende 
u. v. m.

− Kinder und Ehepartner 
ohne eigenes Einkommen 
sind kostenfrei mitversi
chert.

− Arbeitnehmer, deren Ein
kommen über 53.550 Euro 
pro Jahr (Versicherungs
pflichtgrenze) liegt

− Selbstständige

− Freiberufler

− Beamte

− Jedes Familienmitglied ist 
beitragspflichtig.

Beamte sowie deren 
 Familienmitglieder

− Pflichtversicherung für 
alle Bürger ohne Ausnah
men.

− Bürger sind kostenfrei 
mitversichert, wenn sie 
über kein eigenes Ein
kommen verfügen.

Finanzierung − Die Versicherten zahlen 
Beiträge in einen Gesund
heitsfonds. Daraus werden 
die gesetzlichen Kranken
kassen finanziert. 

− Die Beiträge der Ver
sicherten betragen 
15,5 Prozent des Brut
toeinkommens. Davon 
bezahlen die Arbeitgeber 
7,3 Prozent, die Arbeitneh
mer 8,2 Prozent.

− Das Einkommen wird bis 
zur Beitragsbemessungs
grenze von 4.050 Euro pro 
Monat angerechnet.

− Außerdem kann eine 
Krankenkasse bei ihren 
Mitgliedern Zusatzbeiträ
ge erheben.

− Die gesetzliche Kranken
versicherung erhält Bun
deszuschüsse.

− Die Versicherten zahlen 
Beiträge an die private 
Krankenversicherung. Der 
Arbeitgeber beteiligt sich 
bei den Angestellten mit 
einem Zuschuss an den 
Kosten. Selbstständige 
müssen ihre Beiträge 
allein zahlen.

− Damit die Beiträge für 
die Versicherten im Alter 
bezahlbar bleiben, muss 
die Versicherung vorsor
gen. Von den Beiträgen 
jedes Versicherten spart 
sie einen Teil an (Alters
rückstellungen).

− Private Krankenversiche
rungen erhalten keine 
Bundeszuschüsse.

− Die Versicherten zahlen 
die Beiträge für die ge
setzliche oder private 
Versicherung allein. Sie 
müssen sich jedoch nur 
für einen Teil der Krank
heitskosten versichern.

− Der Staat übernimmt den 
anderen Teil der Krank
heitskosten: etwa die 
Hälfte bei aktiven Beam
ten, rund 70 Prozent bei 
Beamten im Ruhestand 
und bei Ehepartnern ohne 
Einkommen sowie rund 80 
Prozent bei Kindern.

− Modell 1: Die Beiträge 
richten sich nach dem 
Einkommen. Sie werden 
von Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern zu gleichen 
Teilen (paritätisch) ent
richtet.

− Modell 2: Es wird ein 
einheit licher Beitrag pro 
Kopf bezahlt, die so ge
nannte Kopfpauschale. 
Der Arbeit geberanteil ent
fällt oder wird als fester 
Anteil an der Lohnsumme 
eines Unternehmes be
zahlt. Der Sozialausgleich 
wird über Steuern finan
ziert.

Leistungen Die Leistungen sind gesetz
lich geregelt. Die Behand
lung muss wirtschaftlich 
und medizinisch notwendig 
sein. Freie Wahl unter Ver
tragsärzten (Kassenärzten).

Die Leistungen sind in je
dem Versicherungsvertrag 
individuell geregelt. Freie 
Wahl unter allen Ärzten 
und Behandlungsformen ist 
möglich.

Die Leistungen entsprechen 
denen der gesetzlichen 
oder privaten Krankenversi
cherung.

Die Leistungen sind ge
setzlich geregelt. Alle 
Versicherten erhalten die 
gleichen Leistungen.
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Mehr unter www.sozialpolitik.com Weitere Arbeitsblätter: www.jugend-und-bildung.de  
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